
 

 

Merkblatt über die Voraussetzungen  
der staatlichen Anerkennung als Hochschule 

 
1. Allgemeine Hinweise und Rechtslage: 
 
Einrichtungen des Bildungswesens, die nicht in der Trägerschaft des Landes stehen 
und Aufgaben von Hochschulen gemäß § 2 Abs. 1 Landeshochschulgesetz (LHG) 
wahrnehmen wollen, können auf Antrag des Trägers durch das Wissenschaftsminis-
terium als Hochschule staatlich anerkannt werden. Die Errichtung und der Betrieb 
nichtstaatlicher Bildungseinrichtungen als Hochschule ohne staatliche Anerkennung 
durch das Land Baden-Württemberg sind untersagt (sofern nicht eine Ausnahme 
nach § 72 a LHG besteht).  
 
Die staatliche Anerkennung setzt die Gleichwertigkeit der privaten Bildungseinrich-
tung mit einer staatlichen Hochschule voraus. Dies bedeutet, dass die Hochschule 
den institutionellen Anspruch erfüllen muss, Lehre, Studium und Forschung oder 
Kunstausübung auf Hochschulniveau zu betreiben. Die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit der privaten Bildungseinrichtung mit einer staatlichen Hochschule erfolgt im 
Rahmen einer Konzeptprüfung bei Gründungsinitiativen oder bei bestehenden Hoch-
schulen im Rahmen eines Verfahrens der institutionellen (Re-)Akkreditierung durch 
den Wissenschaftsrat. Die Studiengänge bedürfen zudem einer Programmakkreditie-
rung gemäß Artikel 9 Studienakkreditierungsstaatsvertrag. 
 
Mit der staatlichen Anerkennung erhält die Hochschule das Recht, im Rahmen der 
Anerkennung Hochschulprüfungen abzunehmen, Hochschulgrade zu verleihen und 
Zeugnisse zu erteilen. Diese vermitteln die gleichen Berechtigungen wie entspre-
chende Prüfungen, Grade und Zeugnisse der staatlichen Hochschulen.  
 
Die Voraussetzungen und das Verfahren für die staatliche Anerkennung als Hoch-
schule ergeben sich aus §§ 70 bis 72 LHG. Die Vorschriften des dritten Teils des 
LHG sowie § 55 Abs. 1 LHG gelten für staatlich anerkannte Hochschulen entspre-
chend (§ 70 Abs. 8 LHG).  
 
Träger von staatlich anerkannten Hochschulen haben gemäß § 70 Abs. 10 LHG kei-
nen Anspruch auf staatliche Finanzhilfe. Somit wird für die Hochschulgründung und 
den späteren Betrieb von Hochschulen keine staatliche Unterstützung gewährt.  
 
2. Voraussetzungen für die staatliche Anerkennung § 70 Abs. 3 LHG 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 
 
2.1. Die Studienbewerber müssen die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine 

entsprechende staatliche Hochschule erfüllen, grundsätzlich also über die all-
gemeine oder fachgebundene Hochschulreife verfügen.  
 

2.2. Es werden nur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beschäftigt, die die 
Berufungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an 
den staatlichen Hochschulen des Landes erfüllen und die in einem transparen-
ten, wissenschaftlichen Standards entsprechenden Verfahren unter maßgebli-
cher Mitwirkung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern ausgewählt 



 

 

worden sind.  
 

2.3. Es werden nur Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten, deren Qualität 
durch eine Akkreditierung nach Maßgabe des Studienakkreditierungsstaatsver-
trags nachgewiesen wird.  
 

2.4. Es muss sichergestellt sein, dass die Einrichtung ihre Aufgaben im Rahmen der 
durch das Grundgesetz und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg 
gewährleisteten staatlichen Ordnung erfüllt.  
 

Nachfolgende Voraussetzungen dienen dazu, die Wissenschaftsfreiheit sicher-
zustellen:  

 
2.5. Die nichtstaatliche Hochschule muss sicherstellen, dass Betreiber, Träger und 

Hochschule unter Trennung ihrer Aufgabenbereiche einen gegenseitigen Inte-
ressenausgleich verbindlich absichern; dabei sind verfassungsmäßig gewähr-
leistete Sonderrechte bekenntnisgebundener Träger und Betreiber zu berück-
sichtigen. 
 

2.6. Interessenkollisionen durch die gleichzeitige Ausübung von Leitungsämtern  
oder -funktionen in der Hochschule und beim Betreiber müssen ausgeschlos-
sen sein. 

 
2.7. Die Kompetenzzuweisungen an die Organe der Hochschule muss transparent 

und eindeutig geregelt sein. 
 

2.8. Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer müssen eigenverantwortlich 
Lehre, Forschung und Kunstausübung durchführen können.  
 

2.9. Es muss eine akademische Selbstverwaltung bestehen, in der Lehre und For-
schung sowie, bei entsprechender Ausrichtung der Hochschule, die Künste un-
ter angemessener Berücksichtigung der verschiedenen Beteiligten eigenver-
antwortlich organisiert und geregelt wird.  
 

2.10. Die rechtliche Stellung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer muss 
gesichert sein.  
 

2.11. Ferner soll die nichtstaatliche Hochschule sicherstellen, dass die Hochschul-
gremien im akademischen Kernbereich von Lehre und Forschung in der Lage 
sind, ohne Mitwirkung von Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern der Be-
treiber oder des Betreibers zu beraten und zu beschließen.  
 

2.12. Zudem soll sichergestellt sein, dass die Inhaberinnen und Inhaber akademi-
scher Leitungsämter in angemessenen Zeiträumen neu benannt werden und 
die akademische Selbstverwaltung maßgeblichen Einfluss auf die Bestellung 
und Abberufung der Hochschulleitung besitzt. 
 
 

Voraussetzungen, welche die personelle, sächliche und finanzielle Mindest-
ausstattung der nichtstaatlichen Hochschule sicherstellen, die zur Wahrneh-



 

 

mung der Aufgaben nach § 70 Abs. 3 Satz 1 LHG (Lehre, Studium und For-
schung) erforderlich sind:  
 
2.13. Die Hochschule stellt sicher, dass ihre Lehrangebote von einem der Hoch-

schulart angemessenen Anteil von Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern, die mit einem mindestens hälftigen Anteil ihrer Arbeitskraft an der Hoch-
schule beschäftigt sind, sowie von einem der Hochschulart angemessenen An-
teil von nichtprofessoralem Lehrpersonal erbracht werden.  
 

2.14. Die Hochschule verfügt über eine Anzahl von Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern, die eine angemessene Erfüllung der Aufgaben der Hochschule 
ermöglicht.  
 

2.15. Die Hochschule ermöglicht nach ihrer Größe und Ausstattung wissenschaftli-
chen und, bei entsprechender Ausrichtung der Hochschule, künstlerischen Dis-
kurs.  
 

2.16. Die Hochschule ermöglicht nach ihren strukturellen Rahmenbedingungen und 
ihrer Mindestausstattung eine der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 70 Abs. 
3 Satz 1 Halbsatz 1 LHG angemessene und auf Dauer angelegte Gestaltung 
und Durchführung des Lehr- und Studienbetriebs sowie von Forschung, 
Kunstausübung und Verwaltung; dazu gehört insbesondere der ausreichende 
Zugang zu fachbezogenen Medien. 
 

Sicherheitsleistung:  
 
2.17. Nichtstaatliche Hochschulen müssen Vorkehrungen nachweisen, mit denen 

sichergestellt wird, dass den aufgenommenen Studierenden eine Beendigung 
ihres Studiums ermöglicht werden kann. 

 
 
3. Einzureichende Unterlagen:  

 
3.1. Förmliches Schreiben mit Antrag auf Erteilung der staatlichen Anerkennung 

sowie auf Durchführung eines entsprechenden Konzeptprüfungsverfahrens (bei 
Neugründungen) bzw. (Re-)Akkreditierungsverfahrens (bei Verlängerung der 
staatlichen Anerkennung einer bestehenden Hochschule) beim Wissenschafts-
rat. Der Antrag ist an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg zu richten. 
 

3.2. Unterlagen zur Durchführung des jeweiligen Verfahrens beim Wissenschaftsrat 
gemäß den Leitfäden der Konzeptprüfung bzw. der Akkreditierung nichtstaatli-
cher Hochschulen. Die entsprechenden Formatvorlagen sind über die Ge-
schäftsstelle des Wissenschaftsrates erhältlich.  

 


